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 Veröffentlicht am 26.04.2007

Norm

ABGB §860

Rechtssatz

Der häu1g in der Auslobung vorgesehene Ausschluss des Rechtswegs ist bei Preisausschreiben ieS im Rahmen der

guten Sitten zulässig, aber dahin zu interpretieren, dass die Einhaltung des Versprechens kontrollierbar und der etwa

entstandene Anspruch einklagbar ist. Echte Auslobung ist voll judiziabel.
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